
Änderung der 
 
 

Öffentlichen Bekanntmachung  
„Kommunalwahlen im Jahr 2009; Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin  
und der Vertretung der Stadt Mechernich  

vom 29. August 2008 
(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Mechernich Nr. 37/2008 am 12.9.2008) 

 
und der 

 
Ergänzenden Bekanntmachung vom 15.1.2009 zur Öffentlichen Bekanntmachung  

„Kommunalwahlen im Jahr 2009; Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
für die Wahl des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin  

und der Vertretung der Stadt Mechernich  
vom 29. August 2008 

(veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Mechernich Nr. 4/2009 am 23.1.2009) 
 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz – KWahlG) hat der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen am 
4.3.2009 festgelegt, dass die allgemeinen Neuwahlen zu den Vertretungen der Gemeinden (und 
Kreise und zu den Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten) sowie die Wahlen der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister (und der Landrätinnen und Landräte) am Sonntag, dem 30. 
August 2009, stattfinden; die Bekanntmachung der Wahlausschreibung ist im Ministerialblatt für das 
Land NRW Nr. 6/2009, ausgegeben zu Düsseldorf am 9.3.2009 (S. 97), erfolgt. 
Die Wahlausschreibung vom 11. Dezember 2008 (MBl. NRW. 2008 S. 601; 2009 S. 16) wurde 
aufgehoben. 
 
Auf die Aufforderung des Wahlleiters zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Mechernich, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Stadt Mechernich Nr. 37/2008 am 12.9.2008, und die Ergänzende Bekanntmachung zur v.g. 
Öffentlichen Bekanntmachung, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Mechernich Nr. 4/2009 am 
23.1.2009, wird hingewiesen. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt Mecher-
nich, Bergstr. 1, 53894 Mechernich (Rathausneubau, 2. Obergeschoss, Zi. 209 (Wahlamt)) während 
der Dienststunden (montags bis freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14.00 bis 
16.00 Uhr) kostenlos abgegeben werden. 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung 
der Stadt Mechernich sind spätestens bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
- dies ist beim neuen Kommunalwahltermin 30.8.2009 der 13. Juli 2009 - beim Wahlleiter der 
Stadt Mechernich , Bergstr. 1, 53894 Mechernich (Rathausneubau, 2. Obergeschoss, Zi. 209) 
einzureichen. 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem 48. Tag vor der Wahl ein-
zureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können. 
 
Mechernich, den 20. März 2009 
 
DER WAHLLEITER 
gez. 
Baans   


